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Ausgangssituation:
Das Polizeipräsidium Dortmund ist zuständig für die Städte Dortmund (knapp 600.000
Einwohner) und Lünen (knapp 100.000 Einwohner). Ende der 80er Anfang der 90er
Jahre nahm die Anzahl bordellähnlicher Betriebe in der Stadt Dortmund sprunghaft zu.

Neben der Bordellstraße und dem Straßenstrich in Dortmund existierten in
Spitzenzeiten bis zu 35 sogenannter Clubs und weitere knapp 200 Adressen für
Wohnungs-/Apartmentprostitution. Der Stadtverwaltung Dortmund mit den Aufgaben
der „Allgemeinen Gefahrenabwehr“, Gewerberecht, Ausländerangelegenheiten und
Gesundheitswesen gelang es nur im Einzelfall einen dieser Clubs zu schließen. Nach
Schließung eines Clubs wurde zeitnah unter neuem „Clubbetreiber“ oder – und –
anderer Adresse der Club wieder eröffnet. Die Polizei in Dortmund wurde nur dann
tätig, wenn Ermittlungshandlungen beim Anfangsverdacht einer Straftat im Einzelfall
erforderlich waren.

Zielsetzung und Anfangskonzept:
Im November 1995 wurde die

Bekämpfung der Kriminalität rund um das „Rotlicht“, insbesondere die Delikte
Menschenhandel und illegaler Aufenthalt durch Ausübung der
Prostitutionstätigkeit

als Schwerpunkt kriminalpolizeilicher Sachbearbeitung im KK 12 des PP Dortmund
festgelegt und mit dem Polizeipräsidenten vereinbart. Entsprechende personelle
Ressourcen wurden dafür bereitgestellt.

Zunächst erfolgte eine Bestandsaufnahme hinsichtlich der Objekte und Örtlichkeiten im
Stadtgebiet, bei denen Prostitutionsausübung bekannt war oder vermutet wurde.
Danach wurden Vorgehensweisen zur Informationsgewinnung, Zusammenarbeit mit
anderen Behörden, durchzuführende Maßnahmen und zielorientierte Kontrollen in
einem Konzept festgeschrieben. Bei den regelmäßig durchgeführten Razzien kam es zu
zahlreichen Festnahmen von Prostituierten wegen illegalen Aufenthaltes durch
Aufnahme und Ausübung der Prostitution. Bei den weiteren Ermittlungen und
Vernehmungen ergaben sich konkrete Hinweise auf das Delikt „Schwerer
Menschenhandel“. Insgesamt wurden im Laufe der Jahre in ca. 200 Fällen Clubs
geschlossen.

Weitere Entwicklungsschritte:
Die „Dortmunder Mitternachtsmission“ war zeitgleich durch das Ministerium für die
Gleichstellung von Mann und Frau NRW beauftragt worden, das Modellprojekt
„Schutz für Opfer von Menschenhandel“ durchzuführen. Auf Initiative der
„Dortmunder Mitternachtsmission“ entstand ein runder Tisch an dem neben dem
Initiator die Staatsanwaltschaft Dortmund und das KK 12 des PP Dortmund
teilnahmen. Es wurde schnell festgestellt, dass das Mitwirken weiterer Behörden und
Institutionen erforderlich ist. Zusätzliche Teilnehmer waren dann die betreffenden
Ämter der Stadt Dortmund sowie sozialer und beratender Einrichtungen, später auch
noch Vertreter der Finanzbehörden. Besonders erfolgreich waren gemeinsame Razzien,
bei denen polizeiliche Interessen (Identitätsfeststellungen, Festnahmen etc.) und
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ordnungsrechtliche Interessen (Schließung wegen fehlender Erlaubnisse, Anzeigen
nach Lebensmittelrecht, baurechtliche Verstöße pp.) verfolgt wurden.

Ist-Zustand:
Durch die veränderte Rechtslage im Zusammenhang mit dem Prostitutionsgesetz wurde
die Prostitution entkriminalisiert und diese Betrachtungsweise als wesentliches
Fundament in das Dortmunder Konzept eingefügt. Gewerbeanzeigen für
Bordellbetriebe werden ab sofort nicht nur angenommen, sondern auch eingefordert.
Bordellartige Betriebe werden in der Regel ab einer Größenordnung von drei
Prostituierten vermutet. Prostituierten wird die Möglichkeit eingeräumt, freiwillig eine
Gewerbeanmeldung als Prostituierte zu erhalten.

Ergebnisse:
Von elf bekannten Bordellbetrieben erhielten zwischenzeitlich acht bereits eine
gaststättenrechtliche Erlaubnis, drei weitere verzichteten auf den Ausschank
alkoholischer Getränke und meldeten ihr Bordell als Beherbergungsbetrieb im Sinne
des Gaststättengesetzes an. In Bordellbetrieben tätige Prostituierte haben sich steuerlich
anzumelden.

Aufgrund dieser auf gesetzlicher Basis geschaffenen klaren Strukturen ist ein
zunehmend offener Umgang von Bordellbetreibern und Prostituierten mit der Polizei
und anderen Behörden festzustellen. Prostituierte haben keine Angst mehr vor
Kontrollen durch die Polizei und sind viel eher bereit, Straftaten zu ihrem Nachteil
anzuzeigen oder Hinweise zu schwerwiegenden Straftaten zu geben.

Bordellbetreiber melden der Polizei illegal geführte Betriebe oder vermutlich illegal
tätige Prostituierte. Um die geschaffenen Strukturen nicht nur zu erhalten sondern auch
noch weiter zu verfestigen, ist es jedoch nach wie vor unverzichtbar, regelmäßige
gemeinsame Kontrollen in allen Bereichen, die zur Prostitutionsausübung genutzt
werden, durchzuführen. Dieses wird auch von den „legalen“ Bordellbetreibern und
Prostituierten erwartet.


